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versteht, ass keine Leserin un: keıin Leser 1n diesem Meer ertrinken INUuSS. Nahezuermesslıch und damıt komme iıch um einzıgen wiırklichen Nachteil dieses Bds 1stleider uch se1n stolzer Preıs VOoO 95 OR den selbst Bıbliotheken 1Ur mıiıt Mühe auf-bringen können. Im würdigenden Sınne
und hılfreiche Glossar mıiıt einschlägigen

„unbezahlbar“ finde ich übrigens das umfang-
scher sowohl Begritfen 1n deutscher, englıscher un:! chinesi-„pınyın“ als uch chinesische Schriftzeichen) Sprache. Und nochmals: ImBuch spiegeln sıch nıcht NUur die dıvergierenden Tendenzen gegenwärtiger Entwicklun-
SCI1 des chinesischen Sozlalwesens, sondern uch Jjene Kontinuıitäten einer reichen Kul-
LUr, deren Erbe iın seıner Eıgenart uch 1n Zukunft Schutz raucht un! verdient.

KIESSLING

AYMANS, WINFRIED, Kanonisches Recht Lehrbuch aufgrund des Codex Iurıs Canonıicı.Begründet VO  - Eduard FEıchmann, fortgeführt VO  - Klaus Mörsdorf, NEeu bearbeitet
VO Winfried Aymans. Band L11 Verkündigungsdienst und Heılıgungsdienst. Pader-Orn: Schöningh 7007 XIX/613 5., ISBN 278-3-506-70483-7 (gebunden); ISBN9/8-3-506-70493-1 (kartoniert).
1991 erschien „Aymans-Mörsdorf“ E 1997 Bd I1 (vgl azu meıne Rez 1n: ThPh[1999] 313 jetzt soll der eben erschienene 188 vorgestellt werden. Ich beschränkemich dabei auf die Kommentierung der 834—-1253, also aut die Seıten 170-613, welcheden „Heiuligungsdienst der Kırche“ behandeln In Abschnitt (473 —534) geht das„Sakramentenrecht“, 1n Abschnitt 11 S35—567) die „Sonstige[n] kte der (sottesver-ehrung“ in Abschnuitt 111 die „Heılige[n] Urte und Zeıten“. Das Sakra-mentenrecht 1st noch eiınmal unterteıilt ın die tolgenden reı Kap Sakramente der kon-sekratorischen Ordnung (Tautfe, Fırmung,

und schließlich die Ehe Eın In
Weıhe), Sakramente der tätıgen Ordnung(Eucharistie, Buße, Krankensalbung), dex der bezogenenanones schließt diesen hervorragenden ab Hıer liegt wiırklıich eın ODUSIHASNUM VO  S Der lext 1st flüssig geschrieben; das Lesen macht Spaßs. uch der Verlaghat sıch be] der Herstellung 1e] Mühe gegeben Auferordentlich sınnvoll 1st die Unter-teilung des Gesamtwerkes 1n Paragraphen. So kann mühelos ınnerhalb der 1er Bde VOCI-wlesen werden. Beim Eherecht hat sıch der Autor aut die grundlegenden Fragen kon-zentriert. Das War we1lse, un ‚War nıcht 1L1UTr eshalb, weıl Ja schon ıne Reihe VOOmmMentaren ZU Eherecht 71bt (Heıimerl/Pree, Lüdicke, Prader/Reıinhardt, Sebott,Zapp) Lassen WIr den Autor 4A1l dieser Stelle selbst Wort kommen: „Hınsıchtlich desEherechts War meıner Ansıcht nach auf die grundlegenden Fragen besonderer Wertlegen. Darın kommt meıne Überzeugung ZU Ausdruck, dass einerseıts dieser hochausgebaute Normenkomplex I11Ur nachvollziehbar ist, Wenn seine Grundlagen klar VOTLAugen stehen, ass anderseits ber angesichts der sıch rapıde veraändernden Lebensver-hältnisse das gläubige Verständnis VO Ehe in dem sakularıstischen Umteld iımmer rın-gender eiıner Neubesinnung bedürftig 1Sst. Das oilt VOFr allem 1m Hınblick auf das Ehe-schließungsrecht“ (VIID)

Der Rez wıll nıcht verschweigen, ass ıhm bei „Aymans-Mörsdorf“ VOTr allem die ek-klesiologische Gesamtkonzeption außerordentlich efällt. Das oilt für alle bisher erschie-
NneNnen Bde Aymans hat das hier Gemeinte einmal anderer Stelle (LThK> Y%E 43) for-muliert: „Die Kanonistık kann sıch nıcht damıt begnügen, das theologischbegründen, es annn W1e jedes beliebige Recht behandeln Die theol Begründungmu{fß vielmehr erfolgen, dafß S1e 1n eıne Theol des mündet. Nur kann die Eıgenartdes ertafßt werden.“ Für Aymans-Mörsdorf 1111 bedeutet dies NUN, dass INnan aus derKommentierung der einzelnen anones leicht erkennen kann, welche GesamtkonzeptionVO  3 Kırchenrecht der Autor hat, un: bedeutet VOTr allem, ass die „Stiftung“ der Kırchedurch den Herrn und ıhre rechtliche Ausgestaltung nıcht

»A mans-Mörsdorf
WwWwel disparate Größen sınd

1ST hne Zweıtel ein großes Buch Dass CS auch einıge Schön-heits ehler Sanz unterschiedlicher Art) hat, 1e1 sıch wohl nıcht vermeıden. Diesemöchte 1C Jetzt noch auflisten: Auf der Rückseite des Titelblattes (also auf IV) feh-—— die Angabe der Auflage und das Imprimatur. Auf den 236247 behandelt AYy-INans dıe Unmöglichkeit einer Frauenordination. Soll damit das letzte Wort schonsprochen seın? Mır scheint, dass diese Frage noch nıcht ausdıskutiert 1IStE. Das Problem
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(ın seıner SaNZCN Schärte) 1st Ja uch relatıv TIG Dıi1e lutherischen Kırchen haben die
Frauenordination se1it 1927 bzw. 1960, dıe anglıkanische Kıirche se1it _992: dıie altkatholi-
sche Kırche Nalı 1996 Erst Jetzt waächst der ruck aut die römisch-katholische und dıe
orthodoxe Kırche, sıch diesem Problem stellen. Auf AL scheint MI1r der VOTI-
lıegende ext verderbt se1n. Es heißt dort: „Das Ehesakrament hat 1mM Rahmen der
übrıgen Sakramente eiıne durchaus eigene Struktur. Dem entspricht der Gesetzgeberadurch, 4ass 65 vermıeden hat, bei der Behandlung des Ehesakramentes die
Frage entscheiden, Wer Spender un Empfänger dieses Sakramentes 1ST. Im Gegen-
sSaLrLz hierzu findet sıch tfür alle anderen Sakramente miıt Ausnahme der Feıier der Eucha-
rıstie Jjeweıls eın Gesetzesabschnitt mMi1t der Überschrift ‚De mı1nıstro sacramentı‘ unı ein
anderer, der sıch autf den Empfänger bezieht.“ Dass beı der Eucharistie eıne Ausnahme
vorliegen würde, stımmt nıcht, enn die Überschrift den 900—911 heißt doch „De
sanctıssımae Eucharistiae mınıstro“. Be1 der Behandlung der Impotenzbezweıftelt der Autor, dass CS eiınen 1nn habe, sıch tfür die Ehemöglichkeit VO Behin-
derten einzusetzen. Es heıilßt dort „Dieses rechtspalitische 1e]1 1St sachlich ungerecht-fertigt“ Dem möchte ich wiıdersprechen. Ich würde unterscheiden zwischen den
Begriffen „geschlechtlich“ un! „genıtal“, uch eın ımpotenter Mann bleibt eın 28
schlechtswesen, hat andere Chromosomen als die Frau Aus diesem rund sollte INnan
den 1084 in einem zukünftigen Gesetzbuch andern. Auf 477 4—8) un! 473
Z B lıegt eıne Verdoppelung des Textes VOTFT. Das Gesamtunternehmen VO  e}
Aymans kommt natürlich eıne Grenze. Ich entnehme der Anmerkung auf 361,da{fß der (noch ausstehende) Bd der letzte se1n wırd Er wırd wohl kaum VOTL 2013 CI -
scheinen. Das waren ann 30 Jahre nach der Publikation des Ist das nıcht
eiıne orofße Zeıtspanne? Vermutlich wird INa 1n Zukunft eiıne Kommentierung des
kırchlichen Gesetzbuches 1Ur och 1n Teamarbeıit bewältigen können (vgl HdbKathKR
bzw. SEBOTT
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